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VERANSTALTUNGS- UND HYGIENEKONZEPT 
 

Schützenbruderschaft St. Vitus Westheim 
 

Eigene Nutzung bzw. Vermietung der Schützenhalle 
 

PRÄAMBEL:  
 
Die Schützenbruderschaft St. Vitus Westheim 1837 e.V. plant die eigene Nutzung bzw. die 
Vermietung der Schützenhalle.  
Die Hallennutzung bzw. -vermietung erfolgt unter Beachtung der jeweils aktuell gültigen 
Fassung der Coronaschutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen.  
Grundlage dieses Konzepts ist die Coronaschutzverordnung mit Gültigkeit ab dem 28. 
August 2021.  
 
Verantwortlich für die Einhaltung des Veranstaltungs- und Hygienekonzepts:  
 

Dirk Kleck, Oberst und 1. Vorsitzender 
Telefon: 02994-908060  
E-Mail: dirkkleck@westheim.org 
bzw.  
die namentlich aufgeführten externen Hallenmieter (gemäß Mietvertrag).  

 

Sicherheitsvorkehrungen: 
 
Einlasskontrollen  
 
Die Einlasskontrollen sind durch die Schützenbruderschaft bzw. den externen Hallenmieter 
sicherzustellen:  

 Einlass für genesene Personen (COVID-19 Infektion erfolgte innerhalb der letzten 6 
Monate oder zusätzlicher Nachweis einer COVID-19 Impfung, falls die Infektion länger 
als 6 Monate zurückliegt).  

 Einlass für Personen mit vollständigem COVID-19 Impfschutz (die letzte erforderliche 
Impfung muss mindestens 14 Tage vor Beginn der Veranstaltung erfolgt sein).  

 
alternativ  

 Einlass nur nach Vorlage eines negativen Antigen-Schnelltest, der max. 48 Stunden 
alt ist (gilt nicht für Tanzveranstaltungen bzw. private Feiern mit Tanz).  

 Einlass nur nach Vorlage eines negativen PCR-Tests, der max. 48 Stunden alt ist (für 
die Teilnahme an Tanzveranstaltungen bzw. privaten Feiern mit Tanz).  
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Ausnahme  
 Kindern / Jugendlichen (ab 16 Jahren nach Vorlage eines gültigen Schülerausweises) 

kann der Zutritt ohne weiteren Nachweis gewährt werden.  
 
Handlungsanweisung für Verdachtsfälle (externe Hallenmieter sind verpflichtet, dieses 
eigenverantwortlich sicherzustellen):  
 

 Aufforderung von Besuchern mit entsprechenden Symptomen das Gelände des 
Schützenvereins zu verlassen.  

 Aufforderung an die betroffenen Personen, sich umgehend an einen Arzt oder das 
Gesundheitsamt zu wenden.  

 
Handhygiene (externe Hallenmieter sind verpflichtet, dieses eigenverantwortlich 
sicherzustellen):  
 

 Aushang von Anleitungen zur Handhygiene.  
 Bereitstellung von Spendern mit Desinfektionsmitteln zur Handdesinfektion.  
 Bereitstellung von hautschonender Seife.  
 Bereitstellung von Papierhandtüchern zur Einmalbenutzung.  

 
Grundsätzliche Hygienemaßnahmen (externe Hallenmieter sind verpflichtet, dieses 
eigenverantwortlich sicherzustellen):  
 

 Sicherstellung der Handdesinfektion an allen Eingängen zum Veranstaltungsgelände 
sowie im Sanitärbereich.  

 Sicherstellung einer regelmäßigen Reinigung der sanitären Anlagen während der 
gesamten Veranstaltung.  

 Unterweisung aller Teilnehmer bezüglich der Corona-Schutzregeln zu Beginn der 
Veranstaltung durch den 1. Vorsitzenden der Schützenbruderschaft St. Vitus 
Westheim bzw. durch den externen Hallenmieter.  

 
 
 
Westheim, den 01.September 2021  
 
 
 
 
Dirk Kleck 
Oberst und 1. Vorsitzender 


